
     Für einen fairen  
und verständlichen 
Verbraucher-
     schutz  

 
 
Gut gemeinter, aber 

oft schlecht gemach-
ter Verbraucherschutz 
verkompliziert die Bank-
Kunden-Beziehung unnötig. 
Und entfaltet keinen schüt-
zenden Effekt. Wir brauchen 
Regeln, die verständlich, praxistauglich und 
wirklich wirksam sind.“

Florian Rentsch
Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
der Sparda-Banken

Die Bundesregierung 
will laut Koalitionsver-
trag 2025 die Provi- 
sionsberatung erhalten 
und potenzielle Fehl

anreize stärker durch 
 die BaFin überwachen.  
Zugleich sollen die Beratungsbürokratie geprüft,  
Berichtspflichten reduziert und faire Wettbe-
werbsbedingungen zwischen Banken, Plattfor- 
men und „Finfluencern“ geschaffen werden. Ein 
zentrales Thema ist der Änderungsmechanismus 
für AGB: Banken sollen Vertragsbedingungen  
z. B. bei rechtlichen Änderungen einfacher an-
passen können – ohne aufwändige Einzelzustim-
mungen. Konkrete Entlastungen, etwa bei Infor-
mationspflichten, fehlen bislang. Die aktuellen 
Vorschläge – auch im Rahmen der Retail Invest-
ment Strategy (RIS) – sollen Wahlfreiheit stärken, 
Beratung sichern und den Kapitalmarktzugang 
erleichtern.
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Verbraucherschutz ist zentral im Finanzmarkt. Er soll 
informierte Entscheidungen ermöglichen – doch in  
der Praxis wird er oft zur Belastung. 

Kunden erhalten teils über 200 Seiten Pflichtinforma-
tionen pro Beratung, oft in Papierform. Dazu kommen 
Nachhaltigkeitsabfragen, Produktvergleiche und bald 
ein Kenntnistest im Rahmen der EU-Retail Investment 
Strategy (RIS). Das überfordert viele und führt zu unbe-
gleiteten Entscheidungen. 

Die Sparda-Banken begrüßen, dass mit Omnibus I erste 
Entlastungen kommen – ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Für uns ist klar: Verbraucherschutz muss verständ-
lich, wirksam und pragmatisch sein. Dazu gehört ein 
fairer Mechanismus zur AGB-Anpassung. 

Kunden zu guten Entscheidungen befähigen, nicht 
mit Bürokratie lähmen. Gerade bei wachsender 
Bedeutung privater Vorsorge braucht es weniger 
Papier, mehr Klarheit und echte Wahlfreiheit – 
auch im Rahmen der RIS.

Unser Ziel
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Die Sparda-Banken stehen für Verbraucher- 
schutz, der schützt statt überfordert. Statt  
Papierfluten braucht es klare, relevante  
Informationen. Wahlfreiheit muss gesichert  
bleiben – etwa durch den Erhalt der Provi- 
sionsberatung. Wichtig sind auch faire Regeln  
für alle Anbieter, ob Bank, Plattform oder „Fin- 
fluencer“. Zudem braucht es einen rechtssicheren 
AGB-Änderungsmechanismus: Vertragsbedingun-
gen sollten bei gesetzlichen Änderungen oder 
neuen Angeboten ohne aufwendige Unterschrif- 
en angepasst werden können. Unser Ziel: weniger 
Bürokratie, mehr Aufklärung und praxisnahe  
Regeln – auch im Sinne der Retail Investment  
Strategy (RIS).
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Handlungsempfehlungen 
	z Informationspflichten verschlanken: Kerninforma

tionen müssen für Verbraucher verständlich und  
auf das Wesentliche reduziert sein.

	z Provisionsberatung erhalten: Erhalt der Wahlfreiheit, 
da ein Provisionsverbot vor allem Kleinanleger  
treffen würde.

	z AGB-Änderungsmechanismus ermöglichen: Einfüh-
rung einer Zustimmungsfiktion, verbunden mit einem 
Widerspruchsrecht. Das reduziert bürokratischen  
Aufwand und stärkt einheitliche Vertragswerke.

	z Gleichbehandlung schaffen: Gleiche Regeln für 
Plattformanbieter und sog. „Finfluencer“ sorgen  
für fairen Wettbewerb.

	z Praktische Beratungsprozesse fördern: Einführung 
einer beratenden Kommission aus Praxis und Verwal-
tung, um Bürokratie in der Finanzberatung nachhaltig 
abzubauen.

Hintergrund
Eine KPMG-Studie zeigt: 16 % der Verbraucher könn- 
ten sich vorstellen, für Finanzberatung ein Honorar von 
maximal 35 Euro pro Stunde zu bezahlen. Der tatsäch-
liche Stundensatz für unabhängige Honorarberatung 
liegt jedoch bei rund 180 Euro. Bedenkt man, dass über 
die Hälfte der Wertpapiersparpläne mit max. 100 Euro, 
und über ein Viertel sogar mit unter 50 Euro pro  
Monat bespart wird, wird klar: Für die meisten Sparer  
ist Honorarberatung schlicht nicht erschwinglich.  
Tatsächlich lehnen 74 Prozent der Befragten sie ab.  
Darum ist es richtig, die Provisionsberatung zu erhalten 
und so die Wahlfreiheit der Verbraucher zu stärken.  
Für Menschen mit geringen und mittleren Anlagebe-
trägen bleibt eine bezahlbare Beratung so weiterhin 
zugänglich. Die Sparda-Banken unterstützen diesen 
Weg ausdrücklich: für mehr Teilhabe, finanzielle Selbst-
bestimmung und eine breite Vermögensbildung.

Bereitschaft zur Honorarzahlung bei Verbrauchern

PolitikImpuls

nicht bereit,
ein separates 
Honorar zu 
zahlen

bereit, bis zu
180 €/h zu zahlen
(realistischer
Stundensatz)

74%
16%

10%
bereit, 
maximal
35 €/h zu 
zahlen


